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Auf die Anfrage Nro 5802/J der Abgeordneten Moser, Dr. Ofner 

und Mitunterzeichner vom 28. Juni 1990 betreffend verstrahlte 

Aluschlacke in Sollenau, Niederösterreich, beehre ich mich 

folgendes mitzuteilen: 

ad 1 bis 3: 

Die Firma Almeta hat bei meinem Ressort niemals um Bewilli­

gung eines Imports von Abfällen angesucht. 

Meinem Ressort liegt lediglich eine Mitteilung des Amtes der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 7. Juni 1990 vor, 

wonach dieses verstrahlte "Material" seit Jänner 1990 aus der 

UdSSR via Ungarn nach Sollenau angeliefert wurde. 

ad 4 und 5: 

Bereits im Mai 1989 habe ich den Landeshauptmann von Nieder­

österreich aufgefordert, festzustellen, ob es sich bei dem 

von der Firma Almeta importierten Material um Sonderabfall im 

Sinne des Sonderabfallgesetzes, handelt. Mit Schreiben vom 
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24. Juli 1990 wurde mitgeteilt, daß es sich bei dem in Rede 

stehenden Material nicht um Sonderabfall handle. Ich habe 

daraufhin die Weisung erteilt, ein Feststellungsverfahren 

nach dem Abfallwirtschaftsgesetz einzuleiten. 

Im Februar 1990 hat mein Ressort die Einleitung eines Verfah­

rens nach § 79a Gewerbeordnung 1973 betreffend die Deponie 

der Firma Berger bei Wiener Neustadt, auf welcher die Abfälle 

der Firma Almeta gelagert werden, bei der zuständigen Behörde 

beantragt. 

Anzumerken ist, daß meinem Ressort die radioaktive Verstrah­

lung des gegenständlichen Materials erst in jüngster Zeit 

bekannt wurde. Die oben geschilderten Aktivitäten erfolgten 

auf Grund einer möglichen umweltgefährdung durch die sonsti­

gen Eigenschaften der Aluminiumschlacke. 

ad 6: 

Auf Grund der Ausnahmebestimmung des § 3 Abs. 3 Z 4 des Ab­

fallwirtschaftsgesetzes gibt es für mein Ressort keine ge­

setzliche Handhabe, ein Import- oder Exportverbot für ver­

strahltes Material zu erlassen. 

ad 7: 

Ich werde den für radioaktive Stoffe zuständigen Bundesmini­

ster für Gesundheit und öffentlicher Dienst sowie den - nach 

dem Strahlenschutzgesetz für radioaktives Material bei ge­

werblichen Betrieben zuständigen - Bundesminister für wirt­

schaftliche Angelegenheiten ersuchen, unverzüglich effiziente 

Maßnahmen zu ergreifen. 
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